
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Gerichtliches Einbringungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 288/1962 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 19/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 9 

Inkrafttretensdatum 

14.01.2015 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2015 

Text 

Stundung und Nachlass 

§ 9. (1) Auf Antrag kann die vorgeschriebene Zahlungsfrist verlängert oder die Entrichtung in Teilbeträgen 
gestattet werden (Stundung), wenn die Einbringung mit besonderer Härte für den Zahlungspflichtigen verbunden 
wäre und entweder die Einbringlichkeit durch die Stundung nicht gefährdet oder Sicherheit geleistet wird. Wird 
eine Rate nicht oder verspätet bezahlt, so wird die Stundung wirkungslos (Terminverlust). 

(2) Gebühren und Kosten können auf Antrag nachgelassen werden, wenn die Einbringung mit besonderer 
Härte für den Zahlungspflichtigen verbunden wäre oder wenn der Nachlass im öffentlichen Interesse gelegen ist. 

(3) Ein Stundungs- oder Nachlassantrag hat keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag ist jedoch die 
Einbringung bis zur Entscheidung über das Stundungs- oder Nachlassbegehren aufzuschieben, sofern nicht 
dadurch die Einbringlichkeit gefährdet würde oder das Begehren wenig erfolgversprechend erscheint.  

(4) Über Anträge nach Abs. 1 bis 3 entscheidet der Präsident des Oberlandesgerichts Wien im 
Justizverwaltungsverfahren durch Bescheid; er kann den Leiter oder andere Bedienstete der Einbringungsstelle 
ermächtigen, diese Angelegenheiten in seinem Namen zu erledigen und zu unterfertigen. Bei Beträgen über 
30 000 Euro bedarf die Gewährung einer Stundung oder eines Nachlasses der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Justiz. Über Anträge auf Stundung und Nachlass von Beträgen aus Grundverfahren 
beim Bundesministerium für Justiz entscheidet die Bundesministerin für Justiz. Auf das Verfahren in Stundungs- 
und Nachlassangelegenheiten sind § 6b, § 7 Abs. 3 bis 7 sinngemäß anzuwenden. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten nicht für Geldstrafen jeder Art und für die für dritte Personen 
oder Stellen einzubringenden Beträge (§ 1 Z 6). 


